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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1999

Norm

EO §381 A

EO §381 B

EO §382 II6

Rechtssatz

Dem betreibenden Gläubiger steht auf Grund des rechtskräftigen und vollstreckbaren Teilungsurteils ein Anspruch auf

Aufhebung der Eigentumsgemeinschaft zu, bei dem es sich um einen anderen Anspruch im Sinn des § 381 EO handelt,

der bei Gefährdung nach § 381 Z 1 EO mit einer einstweiligen Verfügung nach § 382 Abs 1 Z 6 EO gesichert werden

kann.
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